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Bebauungsplan 

 
 
 

„Goldmorgen Süd“ – 2. Änderung 
in Dettingen unter Teck 

 
 

 
 

Zusammenstellung der Anregungen aus der  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der  

Beteiligung der Öffentlichkeit   
 
 
 
 

in der Zeit vom 12.11.2021 bis 12.12.2021 
 
 
 

 



 2 

Nr. Name / Behörde / Trä-
ger 

Stellungnahme Berücksichtigung 

 
1 

 
Landratsamt Esslingen 

 
Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz  
 
Das Wohngebiet „Goldmorgen Süd“ wird im Trenn-
system entwässert. 
 
Schmutzwasser (häusliches Abwasser und Stras-
senentwässerung) wird über Schmutzwasserkanäle 
in die bestehende Ortskanalisation eingeleitet, 
Dachflächenwasser wird in einem Regenwasserka-
nal gesammelt, gereinigt und gedrosselt der Lauter 
zugeführt. Die Entwässerung wurde mit der Ent-
scheidung des Landratsamtes Esslingen vom 
03.11.2009 beziehungswiese 29.09.2010 (Nach-
tragsentscheidung) wasserrechtlich genehmigt. 
Im Bebauungsplan sollte festgeschrieben werden, 
dass die Entwässerung des Grundstücks entspre-
chend dem Entwässerungsgesuch für das Wohnge-
biet „Goldmorgen Süd“, das mit der Entscheidung 
vom 03.11.2009 respektive 29.09.2010 (Nachtrags-
entscheidung) wasserrechtlich genehmigt wurde, 
auszuführen ist. 
 
Auf einen korrekten Anschluss der Hausanschlüsse 
an die entsprechenden Kanäle (Schmutzwasserka-
nal = roter oder brauner Anschlussstutzen; Regen-
wasserkanal = grüner oder blauer Anschlussstutzen) 
wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird in den Hinweisen ergänzt 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Untere Naturschutzbehörde 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen keine Be-
denken. 
 
Amt für Geoinformation und Vermessung 
 
Es besteht eine vollständige Übereinstimmung mit 
dem Liegenschaftskataster innerhalb des räumli-
chen Geltungsbereichs des Bebauungsplans. 
Außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans fehlt die Flurstück-Nummer beim 
Flurstück 7639/000. 
 
Es wird empfohlen. Den Plan in diesen Punkten 
noch zu ergänzen. 
 
Katastrophenschutz/Feuerlöschwesen 
 
Die Bestandssituation sollte die folgenden Punkte 
bereits abdecken: 
 
1. Löschwasserversorgung 
 
Für das Plangebiet ist eine Löschwasserversorgung 
nach den Vorgaben der Technischen Regel des 
DVGW – Arbeitsblatt W405, Fassung Februar 2008, 
über die öffentliche Trinkwasserversorgung sicher-
zustellen. 
 
 
 

 
 
- - -  
 
 
 
 
- - -  
 
 
Wird ergänzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Die Löschwasserversorgung für den ersten Lösch-
angriff zur Brandbekämpfung und zur Rettung von 
Personen muss in einer Entfernung von 75 m Laufli-
nie bis zum Zugang des Grundstücks von der öffent-
lichen Verkehrsfläche aus sichergestellt sein. 
 
Die Abstände von Hydranten auf Leitungen in Orts-
netzen, die auch der Löschwasserversorgung 
(Grundschutz) dienen, dürfen 150 m nicht überstei-
gen. Größere Abstände von Hydranten bedürfen der 
Kompensation durch andere geeignete Löschwas-
serentnahmestellen. 
 
Der insgesamt benötigte Löschwasserbedarf ist in 
einem Umkreis (Radius) von 300 m nachzuweisen. 
Diese Regelung gilt nicht über unüberwindbare Hin-
dernisse hinweg. Das sind zum Beispiel mehrspuri-
ge Schnellstraßen sowie große, langgestreckte Ge-
bäudekomplexe, die die tatsächliche Laufstrecke zu 
den Löschwasserentnahmestellen unverhältnismä-
ßig verlängern. 
 
Bei der oben genannten Wasserentnahme aus Hyd-
ranten (Nennleistung) darf der Betriebsdruck 1,5 bar 
nicht unterschreiten. 
 
 
 
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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2. Flächen für die Feuerwehr 
 
Flächen für die Feuerwehr sind gemäß den Anforde-
rungen der Verwaltungsvorschrift (VwV) Feuerwehr-
flächen und § 2 der Allgemeinen Ausführungsver-
ordnung des Wirtschaftsministeriums zur Landes-
bauordnung vorzusehen. 
 
Um Berücksichtigung im Planentwurf wird gebeten. 
 
Umweltschutzamt 
 
Das neue Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKrei-
WiG) verlangt gemäß § 3 Absatz 3, dass bei der 
Ausweisung von Baugebieten und der Durchführung 
von Bauvorhaben im Sinne von § 3 Absatz 4 LKrei-
WiG die Abfallrechtsbehörden und die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger im Rahmen ihrer je-
weiligen Zuständigkeit, insbesondere im Rahmen 
der Anhörung der Träger öffentlicher Belange, da-
rauf hinwirken sollen, dass ein Erdmassenausgleich 
durchgeführt wird. 
 
Diese rechtliche Neuregelung verstärkt die bereits 
geltende Rechtslage, dass nach § 10 Landesbau-
ordnung (LBO) ein Erdmassenausgleich für den 
Geltungsbereich der LBO von den zuständigen Bau-
rechtsbehörden bereits vor der Neuregelung des 
LKreiWiG verlangt werden konnte. 
 
 
 

 
 
Kenntnisnahme 
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Insofern sollte, soweit möglich, bei der Konzeption 
von Baugebieten der Vermeidung von zu entsor-
gendem Bodenaushub dadurch Rechnung getragen 
werden, dass der zu entsorgende Aushub unter an-
derem in Lärmschutzwänden innerhalb des Gebie-
tes, zur Geländemodellierung und zur Rückverfül-
lung von Baugruben verwendet wird. 
 
Insbesondere kann durch die planerische Festset-
zung des Straßen- und Gebäudeniveaus die Durch-
führung eines Ausgleichs der bei der Bebauung an-
fallenden Erdmassen ermöglicht werden. In Gebie-
ten mit erhöhten Belastungen im Sinne der Rege-
lung des § 12 Absatz 10 Bundes-
Bodenschutzverordnung kommt diesen Maßnahmen 
eine besondere Bedeutung zu. In diesen Gebieten 
mit erhöhten Schadstoffgehalten in Böden ist eine 
Verlagerung von Bodenmaterial innerhalb des Ge-
bietes dann zulässig, wenn die in § 2 Absatz 2 
Nummern 1 und 3 Buchstabe b und c des Bundes-
Bodenschutzgesetzes genannten Bodenfunktionen 
(= „natürlichen Bodenfunktionen“) nicht zusätzlich 
beeinträchtigt werden und insbesondere die Schad-
stoffsituation am Ort des Aufbringens nicht nachtei-
lig verändert wird. 
 
Der vorliegende Bebauungsplanentwurf beinhaltet 
hinsichtlich des Erdmassenausgleichs keine Anga-
ben. Es wird daher gebeten, diese bis zum 
10.01.2022 nachzureichen. 
 
 

Die Bebauungsplanänderung hat die Ermöglichung 
eines Carports zum Ziel. Es wird dadurch kein we-
sentlicher Eingriff in den Boden erfolgen. 
 
Das Kreislaufwirtschaftsgesetz findet ebenfalls An-
wendung beim privaten Bauherrn bzw. beim beauf-
tragten Unternehmer und wird dort auf Ebene der 
konkreten Maßnahme angeführt. 
Es ist daher keine weitere Regelung erforderlich, die 
den Erdmassenausgleich regelt. 
 
Die weitere Beteiligung erfolgt im Rahmen der Ergeb-
nismitteilung. 
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Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewie-
sen, dass der Belang „Erdmassenausgleich“ als 
Abwägungsaspekt bei der Planungsabwä-
gung/Planungsermessen zu berücksichtigen ist. 
Wird die Berücksichtigung unterlassen, liegt 
Rechtswidrigkeit eines Bebauungsplans wegen Ab-
wägungsausfalls hinsichtlich des Belangs „Erdmas-
senausgleich“ vor. 
 
 
Landwirtschaftsamt  
Keine Anregungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- - -  
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Netze BW 

 
Wir weisen darauf hin, dass vor der Durchführung 
von Baumaßnahmen für den Bauausführenden die 
Erkundigungs- und Sicherungspflicht besteht und 
dieser verpflichtet ist, unmittelbar vor Aufnahme von 
Tiefbauarbeiten, aktuelle Planunterlagen bei der 
zuständigen Auskunftstelle für die Region Alb-
Neckar und Schwarzwald-Neckar der Netze BW 
GmbH, Rennstraße 4, 73728 Esslingen, Tel.: 0711 
289-53650, Fax: 0721 9142-1369, E-Mail: Leitungs-
auskunft-Mitte@netze�bw.de oder online 
www.netze-
bw.de/partner/planenundbauen/Leitungsauskunft 
anzufordern bzw. sich solche zu beschaffen. 

 
Kenntnisnahme 
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Kirchheim unter Teck 

 
Keine Anregungen 

 
- - - 
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Gemeinde Notzingen 

 
Keine Anregungen 

 
- - - 
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Regierungspräsidium 
Stuttgart – Referat 21 

 
Keine Anregungen 

 
- - -  
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Verband Region  
Stuttgart 

Keine Anregungen - - - 

 


